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Kurztestat aus dem versicherungsmathematischen Gutachten

über die Beitragsbemessungsgrundlage gemäß § 10 Abs. 3 Nr. 1 des Betriebsrentengesetzes
(BetrAVG) für die unmittelbaren Versorgungszusagen des Arbeitgebers:

Musterfirma GmbH
____________________________________________________________________________________________
(Name/Anschrift)

zum Bilanzstichtag 2017 des Arbeitgebers, die dem PENSIONS-SICHERUNGS-VEREIN VVAG, Köln, bis
zum 30. September 2018 zu melden ist.

I. Auftrag

Im Auftrag des o.a. Arbeitgebers wurde für dessen laufende Versorgungsleistungen und unverfallbare
Versorgungsanwartschaften die Beitragsbemessungsgrundlage gemäß § 10 Abs. 3 Ziff. 1 i.V.m. § 11
Abs. 2 BetrAVG (Teilwert der Pensionsverpflichtungen gemäß § 6 a Abs. 3 EStG) nach den gleichen
Grundsätzen und Beständen errechnet, die ggf. auch der Rückstellungsberechnung für die Ertragssteu-
erbilanz zum angegebenen Bilanzstichtag zu Grunde lagen.

Rechnungsgrundlagen: Richttafeln 2005G von Dr. Klaus Heubeck
Rechnungszins: 6 %

II. Ergebnis der Berechnungen

Zum genannten Bilanzstichtag hat sich die folgende Beitragsbemessungsgrundlage ergeben für:

Anzahl Beitragsbemessungsgrundlage
in EUR

1. Laufende Leistungen 2 341.993

2.1 Unverfallbare Anwartschaften 0 0
tätiger Versorgungsanwärter

2.2 Unverfallbare Anwartschaften 0 0
ausgeschiedener
Versorgungsanwärter

Summe 2.1. und 2.2. 0 0

Summe Anzahl 2 Summe Teilwerte 341.993

III. Bestätigung

Es wird bescheinigt, dass die Berechnung der Beitragsbemessungsgrundlage zum obigen Bilanzstichtag
auf Grund der vom Auftraggeber zur Verfügung gestellten Unterlagen nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen durchgeführt wurde.

Talanx Pensionsmanagement AG

10.07.2018 Unterschrift 1 Unterschrift 2
___________________________________________________________________________________________
Datum Vers.Math. Sachverständiger (Unterschrift), Stempel



Musterfirma GmbH

Ergebnisübersicht
Pensionsrückstellungen zum Bilanzstichtag 31.12.2017

EUR
Steuerbilanz

Gebildete Rückstellung Vorjahr 0
Steuerlich zulässige Zuführung 470.540
Steuerlich höchstzulässige Rückstellung 470.540

Handelsbilanz

Gebildete handelsrechtliche Rückstellung zum Vorstichtag 0
Veränderung der handelsrechtlichen Rückstellung im GJ 2017 (*) 688.709

davon Zinsaufwand im GJ 2017 24.939
Handelsrechtliche Mindestrückstellung 688.709

Unterschiedsbetrag gem. § 253 Abs. 6 Satz 1 HGB 104.337

(*) Wir gehen davon aus, dass der Zinsänderungseffekt im Personalaufwand gebucht wird.

Köln, 10.07.2018 / Sb
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I. Auftrag

Die Firma Musterfirma GmbH, - im Folgenden kurz "Firma" genannt - hat ihren Mitarbeitern Versor-
gungszusagen erteilt. Wir sind beauftragt, die zur Erfüllung dieser Verpflichtungen in den Bilanzen der
Firma zu bildenden Pensionsrückstellungen zu berechnen. Im vorliegenden Gutachten haben wir die zur
Erfüllung dieser Verpflichtungen in der Handelsbilanz der Firma zu bildenden Pensionsrückstellungen
gemäß HGB und die steuerlich höchstzulässige Rückstellung gemäß § 6a EStG zum Schluss des
Geschäftsjahres 2017, also zum 31.12.2017, berechnet. Außerdem haben wir die Beitragsbemes-
sungsgrundlage 2018 für den Pensions-Sicherungs-Verein ermittelt.

Die Beauftragung beinhaltet keine Begutachtung der Frage, ob überdurchschnittlich hohe, steuerlich
nicht anerkennungsfähige Versorgungszusagen oder Versorgungszusagen mit steuerschädlichen Ab-
findungsregelungen vorliegen. Die Prüfung, ob eine § 6a Abs. 3 Satz 2 Nr. 1 Satz 4 und Nr. 2 zweiter
Teilsatz EStG nicht entsprechende unzulässige Vorwegnahme künftiger Einkommens- und Lohnent-
wicklungen anzunehmen ist (vgl. hierzu BMF-Erlass vom 03.11.2004 - IV B 2 - S 2176 - 13/04) oder
eine steuerschädliche Abfindungsregelung vorliegt (vgl. hierzu BMF-Erlass vom 06.04.2005 - IV B 2 -
S 2176 - 10/05), ist nicht Gegenstand des vorliegenden Gutachtens. Ebenfalls nicht Gegenstand die-
ses Gutachtens ist die Prüfung, ob die Anwendung des BAG-Urteils vom 15.05.2012 (Aktenzeichen 3
AZR 11/10) auch tatsächlich sachgerecht ist oder die in den Versorgungszusagen fest vorgegebene
Altersgrenze Bestand hat.

Das versicherungsmathematische Gutachten wurde im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbe-
dingungen (Anlage) erstellt.

II. Rechnungsgrundlagen

Die Berechnungen wurden mit Hilfe der Richttafeln 2005G von Dr. Klaus Heubeck durchgeführt. Es
wurde die Ausscheideordnung der Aktiven zu Grunde gelegt. Für die Berechnungen der Steuerbilanz
wurde das Teilwertverfahren angewendet und ein Rechnungszins von 6 % angesetzt.

Die Berechnungen für die Handelsbilanz wurden nach dem Anwartschaftsbarwertverfahren durchge-
führt. Dabei wurde unter der Annahme einer Restlaufzeit von 15 Jahren ein Rechnungszins von 3,68 %,
für die Ermittlung des Unterschiedsbetrages gemäß § 253 Abs. 6 HGB ein Rechnungszins von 2,8 %
angesetzt. Als Gehaltstrend wurden 2,5 %, als Rententrend 1 % angenommen.

III. Bewertungsgrundsätze

A. Handelsbilanz

Nach § 249 Abs. 1 HGB müssen für unmittelbare Pensionszusagen, bei denen der Rechtsanspruch
nach dem 31.12.1986 erworben wurde (Neuzusagen), Rückstellungen in der Handelsbilanz gebildet
werden. Für laufende Pensionen und Anwartschaften auf Pensionen, die vor dem 01.01.1987 rechts-
verbindlich zugesagt worden sind, gilt weiterhin das handels- und steuerrechtliche Passivierungs-
wahlrecht (Artikel 28 Abs. 1 Satz 1 EGHGB). Allerdings müssen Kapitalgesellschaften, die in Aus-
übung dieses Wahlrechtes die handelsrechtliche Bilanzierung der Pensionsrückstellung ganz oder teil-
weise unterlassen, die insgesamt eintretende bilanzielle Unterdeckung im Anhang zur Bilanz auswei-
sen (vgl. Artikel 28 Abs. 2 EGHGB).
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Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtungen sind nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des
nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages anzusetzen. Ein derar-
tiger Ansatz erfordert ggf. die Berücksichtigung von Gehalts- und Rententrends, Fluktuationswahr-
scheinlichkeiten und eine Dynamisierung unverfallbarer Anwartschaften ausgeschiedener Arbeitneh-
mer (vgl. Ziffer III.B.2). Altersversorgungsverpflichtungen im engeren Sinne (vgl. IDW RS HFA 30 Rz.7)
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durch-
schnittlichen Marktzinssatz der vergangenen zehn Geschäftsjahre abzuzinsen. Dagegen sind mit Al-
tersversorgungsverpflichtungen vergleichbare langfristig fällige Verpflichtungen im Sinne von IDW RS
HFA 30 Rz. 8 (z.B. Beihilfen, Vorruhestandsgelder, Übergangsgelder, Sterbegelder) weiterhin mit dem
ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Ge-
schäftsjahre abzuzinsen. Altersversorgungsverpflichtungen und vergleichbare langfristig fällige Ver-
pflichtungen dürfen mit dem durchschnittlichen Marktzins abgezinst werden, der sich bei einer ange-
nommenen Restlaufzeit von 15 Jahren ergibt. Der anzuwendende Rechnungszins wird von der Deut-
schen Bundesbank nach Maßgabe der Rückstellungsabzinsungsverordnung (RückAbzinsV) ermittelt
und monatlich bekannt gegeben. Bei Nichtinanspruchnahme des Pauschalierungswahlrechts dürfen
Altersversorgungsverpflichtungen mit einer Restlaufzeit von einem Jahr oder weniger abgezinst wer-
den, sofern der angewandte Abzinsungssatz in einer den Anforderungen der RückAbzinsV gleichwerti-
gen Weise ermittelt wird (Stellungnahme des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland IDW
RS HFA 30 Rz. 58). Auch darf in diesem Falle eine Restlaufzeit jeweils einheitlich für sachlich abge-
grenzte Teilkollektive bestimmt werden (IDW RS HFA 30 Rz. 57).

Der Unterschiedsbetrag, der sich aus der geänderten Bewertung der Altersversorgungsverpflichtungen
infolge des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) ergibt, ist insgesamt, d.h. auf den gesam-
ten Posten bezogen (Gesamtbetrachtung), und nur einmal auf den Zeitpunkt der erstmaligen Anwen-
dung der neuen Vorschriften zu berechnen. Er soll zweckmäßigerweise auf den Beginn des ersten
nach dem 31.12.2009 beginnenden Geschäftsjahrs ermittelt werden (IDW Stellungnahme IDW
RS HFA 28 Rz. 42).
Ein positiver Unterschiedsbetrag (Zuführungsbetrag) kann im Umstellungsjahr in einer Summe unter den
außerordentlichen Aufwendungen erfasst und den Rückstellungen für Altersversorgungsverpflichtun-
gen zugeführt werden. Es besteht das Wahlrecht, den Zuführungsbetrag bis spätestens zum 31.12.2024
in jedem Geschäftsjahr zu mindestens einem Fünfzehntel anzusammeln und jeweils als außerordent-
liche Aufwendungen zu erfassen (Artikel 67 Abs. 1. Satz 1 EGHGB, IDW RS HFA 28 Rz. 43-45). Ein
negativer Unterschiedsbetrag, der sich auf Grund der geänderten Bewertung der Verpflichtungen er-
gibt, kann eine Auflösung der Rückstellung erfordern. Ist mit einer Zuführung in Höhe der an sich erfor-
derlichen Auflösung bis spätestens zum 31.12.2024 zu rechnen, so darf die Rückstellung beibehalten
werden (Artikel 67 Abs. 1 Satz 2 EGHGB). Wird von dem Beibehaltungswahlrecht kein Gebrauch ge-
macht, sind die aus der Auflösung resultierenden Beträge unmittelbar in die Gewinnrücklagen einzu-
stellen (Artikel 67 Abs. 1 Satz 3 EGHGB). Bei der Beurteilung, ob und inwieweit der Unterschiedsbe-
trag bis spätestens zum 31.12.2024 wieder zugeführt werden müsste, ist eine Gesamtbetrachtung an-
zustellen, dabei ist nicht allein auf bereits bestehende Verpflichtungen abzustellen (IDW RS HFA 28
Rz. 46-47).

Weiterhin ist nach § 253 Abs. 6 HGB der Unterschiedsbetrag zwischen dem Ansatz der Rückstellun-
gen für Altersversorgungsverpflichtungen nach Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen
Marktzinssatzes aus den vergangenen zehn Geschäftsjahren und dem Ansatz der Rückstellungen nach
Maßgabe des entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatzes aus den vergangenen sieben Ge-
schäftsjahren in jedem Geschäftsjahr zu ermitteln und im Anhang oder unter der Bilanz darzustellen.
Dieser Unterschiedsbetrag ist vor einer Verrechnung mit etwaigem Deckungsvermögen zu ermitteln
(IDW RS HFA 30 Rz. 55b). Gewinne dürfen nur ausgeschüttet werden, sofern die nach Ausschüttung
verbleibenden frei verfügbaren Rücklagen zuzüglich eines Gewinnvortrags und abzüglich eines Verlust-
vortrags mindestens dem vorgenannten Unterschiedsbetrag entsprechen.
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Nach § 246 Abs. 2 HGB sind Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzo-
gen sind und ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder
vergleichbaren langfristigen Verpflichtungen dienen, mit diesen Schulden zu verrechnen. Die zu sal-
dierenden Vermögensgegenstände sind mit ihrem beizulegenden Zeitwert zu bewerten. Übersteigt der
beizulegende Zeitwert der Vermögensgegenstände den Betrag der Schulden, ist der übersteigende
Betrag entsprechend § 266 Abs. 2 HGB unter dem Posten "E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus Ver-
mögensverrechnung" zu aktivieren und die zugehörige Ausschüttungssperre gemäß § 268 Abs. 8
Satz 3 HGB zu beachten. Bestimmt sich die Höhe der Altersversorgungsverpflichtungen ausschließ-
lich nach dem beizulegenden Zeitwert von Wertpapieren im Sinne des § 266 Abs. 2 HGB, sind Rück-
stellungen hierfür zum beizulegenden Zeitwert dieser Wertpapiere anzusetzen, soweit er einen garan-
tierten Mindestbetrag übersteigt.

Bei der Saldierung mit Deckungsvermögen beziehen sich die Übergangsvorschriften zu den Pensi-
onsrückstellungen des Artikel 67 Abs. 1 EGHGB auf den insgesamt den Pensionsrückstellungen zu-
zuführenden Betrag abzüglich des Betrags, um den der Wertansatz des Deckungsvermögens auf Grund
der Zeitwertbewertung den letzten Buchwert übersteigt (IDW RS HFA 28 Rz. 48).

Die Aufwendungen und Erträge aus der Auf- bzw. Abzinsung von Verpflichtungen und aus dem zu
verrechnenden Deckungsvermögen sind saldiert im Finanzergebnis auszuweisen (§ 246 Abs. 2
Satz 2 HGB). Abweichend hiervon sind die verrechneten Aufwendungen und Erträge brutto im
Bilanzanhang anzugeben (§ 285 Nr. 25 HGB). Kapitalgesellschaften und Personengesellschaften
i. S. d. § 264a Abs. 1 HGB haben Erträge bzw. Aufwendungen aus der Abzinsung gemäß § 277
Abs. 5 HGB in der GuV gesondert auszuweisen.

Zum Ende des Wirtschaftsjahrs können Aufwendungen bzw. Erträge auf Grund der tatsächlichen Ent-
wicklung, insbesondere auf Grund der Änderung des Diskontierungszinssatzes, von den zum Beginn
des Wirtschaftsjahrs ermittelten erwarteten Werten abweichen. Für die Ergebniswirkungen aus der
Änderung des Diskontierungszinssatzes, Zeitwertänderungen des Deckungsvermögens und laufen-
den Erträgen des Deckungsvermögens besteht ein Zuordnungswahlrecht. Diese Ergebniswirkungen
können entweder im operativen Ergebnis oder im Finanzergebnis erfasst werden (IDW RS HFA 30
Rz. 87).

B. Steuerbilanz

1. Zulässigkeit von Pensionsrückstellungen

Entsprechend dem Grundsatz der Maßgeblichkeit der Handelsbilanz hat die handelsrechtliche Passi-
vierungspflicht die Passivierungspflicht für Pensionszusagen in der Steuerbilanz zur Folge, wenn die
Voraussetzungen des § 6a Abs. 1 Nr. 1 bis 3 des Einkommensteuergesetzes (EStG) vorliegen:

§ 6a Abs.1 Nr.1 Rechtsanspruch auf Pensionsleistungen,
§ 6a Abs.1 Nr.2 Unabhängigkeit der Pensionsleistungen von künftigen gewinnabhängigen Bezügen
und Fehlen steuerschädlicher Vorbehalte,
§ 6a Abs.1 Nr.3 Schriftform.

Bei den in diesem Gutachten bewerteten Pensionsverpflichtungen sind die vorstehenden Vorausset-
zungen für die Bildung von Pensionsrückstellungen erfüllt.

2. Höhe der Pensionsrückstellung

Die Bewertung von Pensionsverpflichtungen in der Steuerbilanz wird durch § 6a des Einkommensteu-
ergesetzes (EStG) und R 6a der Einkommensteuerrichtlinien (EStR 2012) geregelt.

Hiernach darf die Pensionsrückstellung höchstens mit dem Teilwert der Pensionsverpflichtung ange-
setzt werden.
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Als Teilwert einer Pensionsverpflichtung gilt für Aktive der Barwert der künftigen Pensionsleistungen zum
Bilanzstichtag abzüglich des sich auf denselben Zeitpunkt ergebenden Barwerts betragsmäßig
gleichbleibender Jahresbeträge (versicherungstechnische Prämien). Die versicherungstechnischen
Jahresprämien sind so zu bemessen, dass am Beginn des Wirtschaftsjahres, in dem das Dienstver-
hältnis begonnen hat, ihr Barwert gleich dem Barwert der künftigen Pensionsleistungen ist; die künfti-
gen Pensionsleistungen sind dabei mit dem Betrag anzusetzen, der sich nach den Verhältnissen am
Bilanzstichtag ergibt. Erhöhungen oder Verminderungen der Pensionsleistungen nach dem Schluss des
Wirtschaftsjahres, die hinsichtlich des Zeitpunkts ihres Wirksamwerdens oder ihres Umfangs ungewiss
sind, sind bei der Berechnung des Barwerts der künftigen Pensionsleistungen und der Jahresbeträge
erst zu berücksichtigen, wenn sie eingetreten sind. Hat das Dienstverhältnis schon vor der Vollendung
des 23. Lebensjahres des Pensionsberechtigten bestanden, so gilt es als zu Beginn des Wirtschafts-
jahres begonnen, bis zu dessen Mitte der Pensionsberechtigte das 23. Lebensjahr vollendet (Finan-
zierungsbeginn).

Bei Pensionsverpflichtungen gegenüber Versorgungsberechtigten, denen die Firma erstmals eine
Zusage

- vor dem 01.01.2001 erteilt hat, ist das Alter 23 im vorherigen Absatz durch das Alter 30
- nach dem 31.12.2000 aber vor dem 01.01.2009 erteilt hat, ist das Alter 23 im vorherigen Absatz

durch das Alter 28
- nach dem 31.12.2008 aber vor dem 01.01.2018 erteilt hat, ist das Alter 23 im vorherigen Absatz

durch das Alter 27
zu ersetzen.

Bei einer Entgeltumwandlung im Sinne von § 1 Abs. 2 des Betriebsrentengesetzes (BetrAVG), die auf
einer nach dem 31.12.2000 abgeschlossenen Vereinbarung beruht, ist vor Vollendung des
23. Lebensjahres eine Rückstellung in Höhe des Barwerts der gemäß den Vorschriften des BetrAVG
unverfallbaren künftigen Pensionsleistungen am Schluss des Wirtschaftsjahres zu bilden. Bei Pensi-
onsverpflichtungen, die auf

- nach dem 31.12.2000 aber vor dem 01.01.2009 vereinbarten Entgeltumwandlungen beruhen, ist
das Alter 23 durch das Alter 28

- nach dem 31.12.2008 aber vor dem 01.01.2018 vereinbarten Entgeltumwandlungen beruhen, ist
das Alter 23 durch das Alter 27

zu ersetzen.
Nach Vollendung des 23. bzw. 27. bzw. 28. Lebensjahres ist der gemäß den oben genannten Rege-
lungen ermittelte Teilwert für Aktive mit dem Barwert der gemäß den Vorschriften des BetrAVG unver-
fallbaren künftigen Pensionsleistungen zu vergleichen; der höhere Wert ist anzusetzen.

Bei der Ermittlung des Teilwertes der Pensionsanwartschaft ist grundsätzlich das vertraglich verein-
barte Pensionsalter zu Grunde zu legen. Auf ein höheres Pensionsalter kann dann abgestellt werden,
wenn mit einer Beschäftigung des Mitarbeiters bis zu diesem Alter gerechnet werden kann (erstes
Wahlrecht). Mit Rücksicht auf § 6 BetrAVG kann als Zeitpunkt des Eintritts des Versorgungsfalles der
Zeitpunkt der frühestmöglichen Inanspruchnahme der vorzeitigen Altersrente aus der gesetzlichen
Rentenversicherung angenommen werden (zweites Wahlrecht).

Müssen bei der Ermittlung der Höhe der erreichbaren Anwartschaften Sozialversicherungsrenten be-
rücksichtigt werden, sind diese nach dem Näherungsverfahren gemäß BMF-Schreiben vom
15.03.2007 - IV B 2 - S 2176/07/0003 - unter Berücksichtigung der Änderungen gemäß BMF-
Schreiben vom 05.05.2008 - IV B 2 - S 2176/07/0003 - zu berechnen.

Nach Beendigung des Dienstverhältnisses des Pensionsberechtigten unter Aufrechterhaltung seiner
Pensionsanwartschaft oder nach Eintritt des Versorgungsfalls gilt als Teilwert der Pensionsverpflich-
tung der Barwert der künftigen Pensionsleistungen zum Bilanzstichtag. Dabei darf ein ausgeschiedener
Arbeitnehmer im Hinblick auf den Wert seiner unverfallbaren Anwartschaft gegenüber vergleichbaren
nicht ausgeschiedenen Arbeitnehmern nicht benachteiligt werden. Zur Vermeidung einer Benachteili-
gung ist ggf. die unverfallbare Anwartschaft des ausgeschiedenen Arbeitnehmers gemäß § 2a Abs. 2
in Verbindung mit § 30g Abs. 1 BetrAVG (Stand 01.01.2018) zu dynamisieren. Diese Dynamisierung
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wird nur insoweit berücksichtigt, als sie auch am Bilanzstichtag feststeht.

Unter Beachtung der R 6a Abs. 1 EStR 2012 muss gemäß § 249 HGB in Verbindung mit § 6a Abs. 4
EStG in einem Wirtschaftsjahr der Rückstellung der Unterschiedsbetrag zwischen dem Teilwert am
Schluss des Wirtschaftsjahres und dem Teilwert am Schluss des vorangegangenen Wirtschaftsjahres
zugeführt werden. Die Höhe der Pensionsrückstellung in der Steuerbilanz darf nach dem Grundsatz der
Maßgeblichkeit den zulässigen Ansatz in der Handelsbilanz nicht überschreiten.

In einem früheren Wirtschaftsjahr unterlassene Zuführungen können in der Steuerbilanz während des
bestehenden Dienstverhältnisses nicht nachgeholt werden (Nachholverbot).

Im Jahr der erstmaligen Bildung einer Rückstellung darf der Rückstellungsbetrag auf das Erstjahr und
die beiden folgenden Wirtschaftsjahre gleichmäßig verteilt werden. Dieses gilt auch, wenn sich in ei-
nem Wirtschaftsjahr gegenüber dem vorangegangenen Wirtschaftsjahr der Barwert der künftigen Pen-
sionsleistungen um mehr als 25 % erhöht.

Auflösungen oder Teilauflösungen einer gebildeten Rückstellung sind nur insoweit zulässig, als sich die
Höhe der Pensionsverpflichtung gemindert hat (Auflösungsverbot).

IV. Versorgungsverpflichtungen, Durchführung der Berechnungen

Versorgungsberechtigte erhalten bei vorzeitiger Invalidität, spätestens bei Erreichen der in der Anlage
genannten Altersgrenze Rente bzw. Kapital in der angegebenen Höhe. Bestehende Anwartschaften
auf Witwen- oder Witwerrenten bzw. Kapitalzahlungen im Todesfall sind ebenfalls aus der Anlage zu
ersehen.

Es wurde das vertraglich festgelegte Pensionsalter entsprechend den Regelungen der Versorgungs-
zusagen oder entsprechend den Vorgaben der Firma berücksichtigt.

Die in diesem Gutachten ausgewiesenen Rückstellungen wurden gemäß den handelsrechtlichen (vgl.
III. A. Handelsbilanz) und den steuerlichen Vorschriften (vgl. III. B. Steuerbilanz) berechnet.

Das Finanzierungsendalter ist für jeden Anwärter in den Einzelanlagen ausgewiesen.

Die Formeln zur Berechnung des Teil- / Anwartschaftsbarwertes von Pensionsverpflichtungen sind
ebenfalls als Anlage beigefügt.

Wir haben den Zinsaufwand aus der Abzinsung für das vergangene Wirtschaftsjahr bestimmt.

Die Firma hat alle für die Durchführung der Berechnungen erforderlichen Einzeldaten zur Verfügung
gestellt. Die für die Berechnungen wichtigsten Angaben sind in den Einzelanlagen für jeden Berechtig-
ten ausgewiesen.

V. Ergebnisse

Die Ergebnisse der versicherungsmathematischen Berechnungen sind der nachfolgenden Zusam-
menstellung zu entnehmen.
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Zusammenstellung der Ergebnisse
EUR

Pensionsrückstellungen nach § 6a EStG (Teilwertverfahren) zum 31.12.2017

Teilwert 470.540
Steuerlich höchstzulässige Rückstellung 470.540
Steuerlich zulässige Zuführung 470.540

Pensionsrückstellungen nach HGB zum 31.12.2017

Handelsrechtlicher Verpflichtungsumfang zum 31.12.2017 688.709

Handelsrechtlicher Verpflichtungsumfang zum Vorstichtag 0

Veränderung des Erfüllungsbetrages im Geschäftsjahr 2017 688.709
Gebildete handelsrechtliche Rückstellung zum Vorstichtag 0
Handelsrechtliche Mindestrückstellung zum 31.12.2017 688.709

Zinsaufwand aus Rückstellungen für das Jahr 2017 24.939

Bewertung auf Basis des 7-Jahresdurchschnittszinssatzes zum 31.12.2017
zur Ermittlung des ausschüttungsgesperrten Betrages gem. § 253 Abs. 6 HGB

Fiktiver handelsrechtlicher Verpflichtungsumfang zum 31.12.2017 793.046
Unterschiedsbetrag gem. § 253 Abs. 6 HGB Satz 1 zum 31.12.2017 104.337

PSVaG-Beitragsbemessungsgrundlage für das Jahr 2018

In die Beitragsbemessungsgrundlage nach § 10 Abs. 3 Ziff. 1 BetrAVG für den Pensions-Sicherungs-
Verein (PSVaG) sind für die in diesem Gutachten bewerteten UNMITTELBAREN VERSORGUNGSZUSA-
GEN folgende Werte aufzunehmen:

Anzahl Betrag

Für laufende Leistungen 2 341.993 EUR
Für unverfallbare Anwartschaften

Aktiver 0 0 EUR
Ausgeschiedener 0 0 EUR

Köln, 10.07.2018 / Sku

Talanx Pensionsmanagement AG

Unterschrift 1 Unterschrift 2



Altersdifferenz der Ehegatten:

die bei Eintritt der Invalidität im Alter x beginnende Invalidenrente bzw. bestehende Anwart-
schaft auf Hinterbliebenenrente (Witwen- bzw. Witwerrente)

Rai
x , R

aiw
x :

die bei Tod als Aktiver im Alter x beginnende Hinterbliebenenrente (Witwen- bzw. Witwerrente)Raaw
x :

die bei Erreichen des Endalters im Alter x   beginnende Altersrente bzw. bestehende Anwart-
schaft auf Hinterbliebenenrente (Witwen- bzw. Witwerrente)

PRr
x , R rw

x :
P P

die bei Tod im Alter x beginnende Hinterbliebenenrente (Gesamtbestand)Rgw
x :

INFX

VERSICHERUNGSMATHEMATISCHE BEZEICHNUNGEN UND FORMELN ZUR
BERECHNUNG VON PENSIONSRÜCKSTELLUNGEN NACH DEM TEILWERT- UND
ANWARTSCHAFTSBARWERTVERFAHREN

BEZEICHNUNGEN:

xE: Versicherungstechnisches Alter des Versorgungsberechtigten zu Beginn des Wirtschafts-
jahres, in dem der steuerlich maßgebliche Diensteintritt liegt, mindestens = 30, bzw. 28 bei
Versorgungszusagen, die nach dem 31.12.2000 erteilt wurden, bzw. 27 bei Versorgungs-
zusagen, die nach dem 31.12.2008 erteilt wurden, bzw. 23 bei Versorgungszusagen, die
nach dem 31.12.2017 erteilt wurden.

xB: versicherungstechnisches Alter des Versorgungsberechtigten zum Bilanzstichtag

xP: rechnungsmäßiges Finanzierungsendalter (bei Waisenrenten Ablaufalter)

n: vom Diensteintritt bis zur Pensionierung erreichbare Dienstmonate

m: vom Diensteintritt bis zum Bilanzstichtag erreichbare Dienstmonate

ma: vom Diensteintritt bis zum Austritt erreichbare Dienstmonate

RA,RI,RW,RK: die an einen Alters- bzw. Invalidenrentner gezahlte Rente bzw. die bestehende Anwartschaft
auf Hinterbliebenenrente oder die gezahlte Hinterbliebenenrente (an eine Witwe, einen
Witwer bzw. eine Waise)

V: Übertragene Vermögenswerte (für Pensionsverpflichtungen, die von einem anderen Unter-
nehmen übernommen wurden)

Mit den in den Richttafeln 2005 G von Dr. Klaus Heubeck verwendeten Bezeichnungen gelten folgende
Formeln (Hierbei ist zu beachten, dass in den verwendeten Kommutations- und Barwerten für die Bewer-
tung nach dem Teilwertverfahren Gehalts- bzw. Rentendynamik nur wie in der Zusage/Versorgungsord-
nung festgelegt berücksichtigt wird. Ansonsten werden die Kommutations- bzw. Barwerte mit den im
Gutachten ausgewiesenen Parametern Rechnungszins, Gehalts- und Rentendynamik ermittelt). Für Ver-
sorgungskomponenten, die in Form eines Kapitales ausgezahlt werden, werden die in den Kommutati-
onswerten berücksichtigten Barwerte für ausgelöste Renten durch den Wert 1 ersetzt sowie die jeweiligen
Rentenbeträge durch die Kapitalbeträge:
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1. ANWARTSCHAFTEN

1.1. "I & A-Bestand", Bewertung der Anwartschaft auf Hinterbliebenenrente nach kollektiver Methode

Für Anwärter mit xB > xE und xB < xP gilt

- vor Beendigung des Dienstverhältnisses:

mit dem Barwert der Anwartschaft eines Versorgungsberechtigten im Alter x auf Alters-, Invaliden-
und Hinterbliebenenrente:

mit dem Barwert der Anwartschaft eines Versorgungsberechtigten im Alter x auf Alters-, Invaliden-
und Hinterbliebenenrente:

- nach Beendigung des Dienstverhältnisses:

mit dem Barwert der Anwartschaft eines Versorgungsberechtigten im Alter x auf Alters-, Invaliden-
und Hinterbliebenenrente:

mit dem Barwert der Anwartschaft eines Versorgungsberechtigten im Alter x auf Alters-, Invaliden-
und Hinterbliebenenrente:

Für weibliche Versorgungsberechtigte gelten die gleichen Formeln, es werden lediglich die biome-
trischen Grundwerte für Frauen anstelle der entsprechenden Werte für Männer berücksichtigt.
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Anstelle von         ist die bei Tod im Alter x vorgesehene Hinterbliebenenrente        einzubeziehen.Raaw
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Dabei ist R  die gezahlte Waisenrente und     a           der Barwert einer monatlich vorschüssig
zahlbaren Zeitrente mit der Laufzeit x  - x  .

K (12)
x  - xP B

P B

Gilt x     x  , so wird die Rentenzahlung bis x  +1 bewertet.P BB >_

- 3 -

1.2 "Gesamtbestand", Bewertung der Anwartschaft auf Hinterbliebenenrente nach kollektiver Methode

Bei Zugrundelegung der Ausscheidewahrscheinlichkeit "Gesamtbestand" sind die Werte

2. LAUFENDE RENTEN

Für fällige Renten ist der Teilwert der Verpflichtung gem. § 6a EStG mit dem Barwert anzusetzen.

2.1. Berechtigtenrenten

2.2. Hinterbliebenenrenten (Witwer- und Witwenrenten)

2.3. Waisenrenten

BEWERTUNG DER ANWARTSCHAFT AUF HINTERBLIEBENENRENTE NACH INDIVIDUEL-
LER METHODE

Ist die Anwartschaft auf Hinterbliebenenrente nach der "individuellen" Methode zu bewerten, so wird für
die Kommutations- und Barwerte die individuelle Altersdifferenz berücksichtigt.



Allgemeine Geschäftsbedingungen
Honorarberatung, Administration

I. Geltungsumfang, Geschäftsbedingungen des Vertrags-
leistungen, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist oder

partners, mündliche Abreden die Prüfungspflicht sich aus dem Wesen des Auftrages ergibt.

1. Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind 3. Der Auftraggeber benennt einen Ansprechpartner und gibt
Bestandteil eines jeden Vertrages, durch den die Talanx Pensi- dessen Kontaktdaten bekannt. Wechselt der Ansprechpartner,
onsmanagement einen Beratungs-, Administrations- oder verändern sich seine Kontaktdaten oder ist er für längere Zeit
Gutachtenauftrag übernimmt. nicht erreichbar, unterrichtet der Auftraggeber hiervon Talanx

Pensionsmanagement unverzüglich.

2. Zu von den AGB abweichenden Individualvereinbarungen sind

die Mitarbeiter von Talanx Pensionsmanagement nicht bevoll- 4. Talanx Pensionsmanagement ist berechtigt, die Kommunikati-
mächtigt. Solche Vereinbarungen können wirksam nur mit den on mit dem Auftraggeber oder Dritten auch per E-Mail zu füh-
Vorständen bzw. deren Genehmigung getroffen werden. Sie ren. Talanx Pensionsmanagement weist ausdrücklich darauf hin,
bedürfen der Schriftform. dass die elektronische Datenübertragung per E-Mail über das

Internet unsicher im Hinblick auf Vertraulichkeit und Authentizi-

3. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers sind nur dann und tät ist. Es kann bei dieser Form der Datenübertragung zu Da-
insoweit in den Vertrag einbezogen, als dies durch einen Vor- tenverlusten kommen. Darüber hinaus können unbemerkt
stand von Talanx Pensionsmanagement ausdrücklich schriftlich Computerviren, -würmer und -trojaner übertragen werden. So-
anerkannt wird. fern der Auftraggeber aus den oben genannten oder anderen

Gründen keine Kommunikation per E-Mail wünscht, ist dies Ta-

4. Mündliche, in Bezug auf den Vertrag getroffene Abreden be- lanx Pensionsmanagement schriftlich mitzuteilen.
dürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch

Talanx Pensionsmanagement. IV. Vergütung

II. Vertragsleistungen 1. Die Vergütung wird mit Rechnungserteilung ohne Skontoabzug
fällig.

1. Gegenstand des Vertrages ist die im Auftrag beschriebene Be-

ratungs-, Administrations- oder Gutachterleistung. Ein be- 2. Im Falle einer Vergütung auf Zeitbasis werden die angefallenen
stimmter wirtschaftlicher oder sonstiger Erfolg wird nicht ge- Arbeits- und Reisezeiten zu den jeweils gültigen Tages- und
schuldet. Stundensätzen berechnet. Sonstige Leistungen, einschließlich

Spesen und Fahrtkosten, werden zusätzlich berechnet.

2. Talanx Pensionsmanagement berücksichtigt bei den übernom-

menen Beratungs-, Administrations- oder Sachverständigen- 3. Der Auftraggeber ist auf Anforderung von Talanx Pensionsma-
leistungen die bei Vertragsabschluss / Informationsaufnahme nagement in angemessenen Zeitabständen zu Abschlagszah-
geltenden Gesetze, Erlasse und Verordnungen sowie die bis lungen verpflichtet. Talanx Pensionsmanagement kann eine
dahin in Fachzeitschriften veröffentlichte höchstrichterliche Abschlagszahlung fordern, wenn mehr als 8.000 EUR abre-
Rechtsprechung. chenbares Honorar angefallen ist. Talanx Pensionsmanagement

hat den angefallenen Zeitaufwand durch Vorlage entsprechen-

3. Talanx Pensionsmanagement ist berechtigt, sich zur Durchfüh- der Zeitabrechnungen nachzuweisen. Abschlagszahlungen sind
rung eines Beratungs- , Administrations- oder Gutachtenauf- binnen 2 Wochen nach Erhalt der Abschlagsrechnungen zu lei-
trages ganz oder teilweise anderer Gesellschaften des Talanx- sten. Die vom Auftraggeber geleisteten Abschläge werden bei
Konzerns oder sonstiger Unterauftragnehmer zu bedienen. Vor Erstellung der Schlussrechnung angerechnet.
der Einschaltung von nicht bereits ausdrücklich im Vertrag ge-

nannten Konzerngesellschaften oder sonstigen Unterauftrag- V. Gewährleistung, Haftung
nehmern holt Talanx Pensionsmanagement die Zustimmung des

Auftraggebers ein. 1. Soweit Talanx Pensionsmanagement Werkleistungen erbracht
hat und aufgrund gesetzlicher Bestimmungen zur Gewährlei-

III. Rechte und Pflichten der Vertragsparteien stung verpflichtet ist, besteht zunächst ein Recht zur Nachbes-
serung. Erst nach zweimaligem Fehlschlagen der Nachbesse-

1. Der Auftraggeber hat Talanx Pensionsmanagement ohne be- rung innerhalb angemessener Frist kann der Auftraggeber et-
sondere Aufforderung alle für die Erfüllung des Auftrags not- waige gesetzliche Gewährleistungsrechte geltend machen.
wendigen Unterlagen und Informationen, insbesondere die

maßgeblichen Versorgungsregelungen, die letzte Bilanz sowie 2. Schadensersatzansprüche gegen Talanx Pensionsmanage-
das letzte versicherungsmathematische Gutachten vollständig, ment, gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen
inhaltlich richtig und rechtzeitig zur Verfügung zu stellen und auf Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus
Wunsch von Talanx Pensionsmanagement die Vollständigkeit unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen. Dies gilt nicht in
schriftlich zu bestätigen. Dies gilt auch für Unterlagen, Vorgän- Fällen der vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verursachung
ge und Umstände, die erst während der Ausführung des Auf- von Schäden durch einen gesetzlichen Vertreter oder Erfül-
trags bekannt werden. er Auftraggeber gibt Talanx Pensions- lungsgehilfen von Talanx Pensionsmanagement, in Fällen der
management alle für die Durchführung des Auftrags relevanten Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit und
Veränderungen unverzüglich und unaufgefordert schriftlich be- bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadenser-
kannt. satzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten

ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden

2. Talanx Pensionsmanagement ist berechtigt, bei Ausführung des begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vor-
Auftrags die vom Vertragspartner genannten Tatsachen, insbe- liegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
sondere Zahlenangaben und übergebene Unterlagen als richtig der Gesundheit gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind
und vollständig zugrunde zu legen. Die Prüfung der Richtigkeit, solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-
Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit der übergebenen führung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf de-
Unterlagen und Zahlen gehört nur dann zu den Vertrags- ren Einhaltung der Auftraggeber regelmäßig vertrauen darf.

https://www.talanx-pensionsmanagement.de/hubfs/Downloads/AGB%20TPM%20AG%20Internet.pdf



3. Soweit Talanx Pensionsmanagement aus Verzug haftet, ist die 2. Sämtliche sich aus dem Auftragsverhältnis ergebende Ansprü-
Verzugsentschädigung der Höhe nach auf 0,5 % je vollendete che und Rechte des Auftraggebers gegen Talanx Pensionsma-
Woche des Verzugs, insgesamt aber auf nicht mehr als 5 % der nagement sind nicht abtretbar, übertragbar oder belastbar.

Gesamtvergütung desjenigen Teils der Leistung begrenzt, der X. Unterlagen
nicht rechtzeitig fertig gestellt wurde.

1. Talanx Pensionsmanagement bewahrt die vertragsbezogenen

4. Die Haftung gegenüber Dritten ist immer auf den Umfang jener Auftraggeberunterlagen und Arbeitsergebnisse 6 Jahre nach
gegenüber dem Auftraggeber begrenzt. Beendigung des Auftrags auf. Diese Pflicht erlischt vor diesem

Zeitraum, wenn Talanx Pensionsmanagement den Auftraggeber

VI. Verjährung schriftlich auffordert, die Unterlagen abzuholen und der Auf-
traggeber dieser Aufforderung nicht innerhalb von 6 Wochen

1. Sämtliche Ansprüche gegen Talanx Pensionsmanagement ver- nach dieser Aufforderung nachkommt.
jähren in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt mit dem Schluss

des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Auf- 2. Auftraggeberunterlagen sind alle Schriftstücke, die Talanx Pen-
traggeber Kenntnis von den den Anspruch begründenden Um- sionsmanagement aus Anlass ihrer vertraglichen Tätigkeit von
ständen und der Person des Ersatzpflichtigen erlangt oder oh- dem Auftraggeber oder für den Auftraggeber erlangt hat. Hierzu
ne grobe Fahrlässigkeit erlangen müsste, zu laufen. Sie verjäh- gehören nicht der Briefwechsel zwischen Talanx Pensionsma-
ren spätestens ohne Rücksicht auf die Kenntnis oder fahrlässi- nagement und dem Auftraggeber, interne Arbeitspapiere und
ge Unkenntnis in 5 Jahren ab Entstehung des Anspruchs. Schriftstücke, die der Auftraggeber bereits in Urschrift oder Ab-

schrift erhalten hat.

2. Das gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus der Verletzung

des Lebens, des Körpers, der Gesundheit sowie bei Haftung XI. Datenverarbeitung und Verschwiegenheit
wegen Vorsatzes oder grob fahrlässiger Pflichtverletzung von

Talanx Pensionsmanagement, ihres gesetzlichen Vertreters oder 1. Talanx Pensionsmanagement ist im Rahmen der geltenden
Erfüllungsgehilfen. Für diese Ansprüche gelten die gesetzlichen Datenschutzgesetze befugt, die ihr anvertrauten Daten im Rah-
Verjährungsfristen. men der Zweckbestimmung des Auftrages zu speichern, verar-

beiten und nutzen. Dies beinhaltet auch die Weitergabe an Ge-

3. Sonstige Schadensersatzansprüche verjähren in 5 Jahren ab sellschaften des Konzerns oder mit der Vertragsausführung be-
Entstehung des Anspruchs und ohne Rücksicht auf die Entste- auftragte Dritte, soweit dies zur Durchführung des Auftrags er-
hung in 15 Jahren von der Begehung der Handlung, der forderlich ist (s.o. II.3).
Pflichtverletzung oder dem sonstigen, den Schaden auslösen-

den Ereignis an, wobei die früher endende Frist maßgeblich ist. 2. Talanx Pensionsmanagement ist verpflichtet, über alle Tatsa-
chen und Informationen Stillschweigen zu bewahren, die sie im

VII. Rücktritt oder Aufhebung des Vertrages Rahmen ihrer Tätigkeit für den Kunden erlangt. Dies gilt eben-
falls, sofern es sich um Informationen über Geschäftsbeziehun-

1. Soweit der Vertrag aufgrund eines in der Sphäre des Auftrag- gen des Kunden handelt. Dies gilt nicht, wenn der Auftraggeber
gebers liegenden Umstandes nicht durchgeführt wird, hat Ta- Talanx Pensionsmanagement von der Schweigepflicht entbin-
lanx Pensionsmanagement Anspruch auf Ersatz aller bis dahin det. Insbesondere wird Talanx Pensionsmanagement Bera-
entstandenen Aufwendungen sowie auf Zahlung einer, dem tungsergebnisse und/oder Gutachten im Rahmen der jeweils
tatsächlichen Leistungsaufwand entsprechenden Vergütung. gültigen Gesetze Dritten ausschließlich mit schriftlicher Einwilli-

gung des Auftraggebers aushändigen.

2. Talanx Pensionsmanagement kann anstelle dessen auch einen

pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 10 % des Auf- XII. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand
tragswertes fordern. Dem Auftraggeber bleibt es unbelassen, den

Nachweis zu erbringen, dass ein Schaden überhaupt nicht ent- 1. Auf den Vertrag findet ausschließlich deutsches Recht An-
standen ist oder wesentlich niedriger ist als die Pauschale. wendung.

VIII.Urheberschutz 2. Erfüllungsort ist Köln.

1. Talanx Pensionsmanagement nimmt für von ihr erstellte Unter- 3. Gerichtsstand ist, sofern der Auftraggeber Kaufmann ist und in
lagen und erbrachte Leistungen Urheberrechtsschutz nach den dieser Eigenschaft den Auftrag erteilt hat, Köln.
Bestimmungen des Urhebergesetzes in Anspruch. Der Auftrag-

geber erhält das nicht übertragbare Recht, die Leistungen von XIII.Schlussbestimmungen
Talanx Pensionsmanagement zu nutzen. Die Urheberrechte der

von Talanx Pensionsmanagement erbrachten Leistungen ver- 1. Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ih-
bleiben bei Talanx Pensionsmanagement. Eine Veröffentlichung rer Rechtswirksamkeit der Schriftform. Das Schriftformerforder-
der Ausarbeitung der Talanx Pensionsmanagement darf nur mit nis kann nur durch eine schriftliche Vereinbarung aufgehoben
deren schriftlicher Einwilligung und unter Quellenangabe erfol- werden.
gen.

2. Sind einzelne Regelungen dieser Allgemeinen Geschäftsbe-

2. Ein Übergang der in Ziffer 1. genannten Nutzungsrechte er- dingungen unwirksam, so wird die Wirksamkeit der übrigen Be-
folgt erst mit vollständiger Zahlung der Vergütung. stimmungen hierdurch nicht berührt. Die Vertragsparteien sind

sich in diesem Falle darüber einig, dass anstelle der unwirksa-

IX. Aufrechnung und Abtretung men Vereinbarung eine wirksame tritt, die dem Vertragszweck
und dem wirtschaftlichen Interesse der Parteien am nächsten

1. Der Auftraggeber kann Zurückbehaltungsrechte nur geltend kommt.
machen oder mit eigenen Ansprüchen nur aufrechnen, sofern

diese von Talanx Pensionsmanagement ausdrücklich schriftlich
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